Leistungsvereinbarung

für Leistungen nach § 19 SGB VIII

Zum Angebot:

„Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder“
wird zwischen dem Träger

Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e. V.

(Leistungserbringer)

vertreten durch den Gesamtleiter des CJD Eckernförde, Herrn Norbert Gröning und den pädagogischen Leiter des CJD Eckernförde Herrn Jaroslaw Pospieszny, Schnellmark 33, 24340 Altenhof

und dem

Kreis Ostholstein

Der Landrat
Fachdienst Materielle und rechtliche Jugendhilfe

Lübecker Strasse 41
23701 Eutin

(Kostenträger)

folgende Leistungsvereinbarung geschlossen:
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§1

Präambel

Die vorliegende Vereinbarung stellt den Inhalt, den Umfang und die personelle und räumliche Ausstattung für gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach den Vorgaben des Jugendhilfe-Rahmenvertrages für Schleswig-Holstein nach § 78 f SGB VIII – JugH-RV dar. Sie dient als verbindliche Grundlage für die Vereinbarung der einrichtungsspezifischen Leistungs- Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen. Sie trägt dazu bei, dass die individuellen Leistungsvereinbarungen auf einer allgemeinen anerkannten, von den Vertragsparteien gemeinsam getragenen Grundlage, abgeschlossen werden.

Die Leistungsvereinbarung ist keine abschließende Darstellung aller möglichen Leistungen für Menschen, die in Mutter/Vater Kind Haus betreut werden. Die Möglichkeit der Entwicklung der Einrichtung unter Fortschreibung der Vereinbarung bleibt bestehen.
Die Selbständigkeit der Träger der Einrichtungen in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben sowie in der Gestaltung der Organisationsstruktur bleibt unberührt.

§2

Gegenstand und Grundlage

Diese Vereinbarung bestimmt den Personenkreis und regelt die Leistungen der Betreuung in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und deren Kinder bezüglich Inhalt, Umfang und Qualität der zu erbringenden Leistung. Neben dieser Leistungsvereinbarung wird eine Vergütungsvereinbarung mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe abgeschlossen. Grundlage ist § 19 SGB VIII sowie der Jugendhilfe-Rahmenvertrag für Schleswig-Holstein nach § 78 f SGB VIII vom 21.06.2001 -JugH-RV-.

§3 
Personenkreis / Zielgruppe
Das Hilfeangebot nach § 19 SGB VIII richtet sich an minderjährige und volljährige schwangere Frauen und allein erziehende Mütter/Väter mit ihren Kindern, die sich in einer sozialen, psychischen oder wirtschaftlichen Notlage befinden und für sich und ihre Kinder in wichtigen lebensbestimmenden Bereichen Hilfe benötigen.

Darüber hinaus können Frauen aufgenommen werden,

· die im Rahmen der §§ 27 KJHG bereits betreut wurden und ein Kind erwarten

· die Hilfe auf der Basis des § 35, 35a KJHG erhalten

· die volljährig sind und nach § 67 SGBXII Hilfe bei der Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Obdachlosigkeit, Haftentlassung etc.) benötigen oder

· die körperlich, geistig oder seelisch behindert bzw. von Behinderung bedroht sind und nach § 53/54 SGBXII Eingliederungshilfe erhalten.

· Volljährige Mütter, die auf Grund einer psychischen Erkrankung Förderung u. Stärkung der Kompetenz zur selbständigen Lebensführung mit Kind erfahren wollen.

Es werden auch Schwangere und Mütter aufgenommen, bei denen die Frage von Adoption und Inpflegegabe des Kindes sowie ihre eigenen Zukunftsperspektiven zu bearbeiten und zu klären sind.

In einem Vorstellungsgespräch wird vorab geklärt, ob die Einrichtung das passende Hilfsangebot für die Schwangere oder Mutter/Vater ist.

Wichtig ist:

· Die Freiwilligkeit der Aufnahme

· Die Bereitschaft, sich aktiv am Hilfeprozess zu beteiligen

· Die Bereitschaft zur Übernahme von Verpflichtungen in der Wohngemeinschaft, die sich durch ein gemeinschaftliches Wohnen ergeben

· Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fachkräften bei der Entwicklung und Umsetzung der individuell festzusetzenden Ziele

· Die Bereitschaft zur Übernahme einer schulischen/beruflichen Ausbildung bzw. Berufstätigkeit

Nicht Aufgenommen werden Mütter/Väter, die akute massive Drogen- und/oder Alkoholabhängigkeitsprobleme, sowie akute massive psychische Erkrankungen haben, ebenso, die akut Suizid gefährdet und behandlungsbedürftig sind.

Die Dauer des Aufenthaltes ist abhängig von der individuellen Situation der Frau / des Mannes. Bei Aufnahme einer Schul- oder Berufsausbildung kann der Aufenthalt entsprechend verlängert werden. Die individuelle Aufenthaltsdauer wird mit den Jugendämtern im Hilfeplan festgelegt. Verlässt die Frau / der Mann vorzeitig die Einrichtung, ohne dies mit der Heimleitung oder der einweisenden Stelle besprochen zu haben, werden die folgenden sieben Tage nach dem zuletzt geltenden Leistungsentgelt berechnet.

§4
Art und Ziel der Leistungen

Zielsetzung der Arbeit mit Schwangeren, Müttern, Vätern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist es, sie zu befähigen selbständig und eigenverantwortlich zu leben. 

Dies beinhaltet auch darauf hinzuwirken, dass die Frauen / die Männer eine schulische/berufliche Ausbildung oder Berufstätigkeit aufnehmen.

Der Aufbau einer stabilen tragfähigen Mutter-Kind-Beziehung, in der sowohl die Bedürfnisse des Kindes als auch die der Mutter ihren Platz haben und die gesunde leibliche, geistige, seelische und emotionale Entwicklung des Kindes, sind wichtige Bestandteile unserer pädagogischen Arbeit mit allein erziehenden Müttern/Vätern.

Die Rechtsgrundlagen bilden sich aus dem Kinder- und Jugendgesetz – SGB VIII nach §§ 19 KJHG, §67 SGBXII und 
Jede Frau / jeder Mann wird von einer Pädagogin im Bezugsbetreuungssystem betreut. Eine Mitarbeiterin des Kinderbereiches wirkt als Betreuerin des Kindes mit, so dass die Belange beider Generationen gleichermaßen berücksichtigt werden.

Das Mutter-Kind-Haus ist im Aufnahmebereich für 8 Plätze für Mütter/Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben und 8 Plätze für Kinder konzipiert. Es gibt zusätzlich eine Übergangswohnung um außergewöhnlichen Situationen begegnen zu können.

§5
Inhalt der Leistungen

5.1 Elternbezogene Leistungen

5.1.2 Stärkung der Persönlichkeit der Mutter / des Vaters
· Regelmäßige Einzelgespräche, mit der Bezugsbetreuerin

· Turnusmäßige Gruppengespräche und Gruppenarbeit/
Beziehungsfähigkeit

· Förderung der Entwicklung einer eigenständigen Lebensperspektive

· Begleitung von Entscheidungen, die die Schul- oder Ausbildungslaufbahn betreffen

· Vermittlung und Vorstellung von berufsvorbereitenden und berufsbegleitenden Hilfen sowie ausbildungsfördernden Maßnahmen

· Hausaufgabenbetreuung

· Aufarbeitung der Biographie, bei Bedarf mit psychologischer Begleitung

· Förderung der sozialen Integration, soziales Netzwerk schaffen. Förderung altersgemäßer Selbständigkeit und Alltagsbewältigung
· Ermöglichen der Teilnahme an Sport-, Freizeit- und Urlaubsaktivitäten

· Sorge für das leibliche Wohl, insbesondere Gesundheitsfürsorge. Bei Bedarf in enger Zusammenarbeit mit dem Psychiater oder der Psychosomatischen Klink vor Ort, den zuständigen Fachkliniken und dem Ostseezentrum für seelische Gesundheit.                            

· Förderung der emotionalen Ausdrucksfähigkeit Umgang mit Schwächen und Ängsten

· Unterstützung beim Umgang mit Geld, insbesondere Taschengeld

· Tagesablauf strukturieren

· Regelmäßige Essen-, Entspannungs-, Ruhe- und Schlafenszeiten einhalten

· Anleitung bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie Einkaufen, Kochen, Wäschepflege usw. sowie das Bewusstsein für eine ausgewogene gesunde Ernährung entwickeln

· Begleitung bei Arztbesuchen, Behördengängen und dergl. Geltendmachung von Persönlichkeitsrechten, materiellen Ansprüchen. Hilfe im Antragswesen.

· Unterstützung bei der Entwicklung einer gewissen Ordnung und Sauberkeit in den eigenen Räumen und persönlichem Besitz

· Körperpflege, Hygiene, Kleidung und äußeres Erscheinungsbild entwickeln

· Betreuung und Pflege im Krankheitsfall, ggfalls Besuch im Krankenhaus

· Begleitung bzgl. der Kontakte zur Familie und zum sozialen Umfeld

· Partnerarbeit allgemein, z.B. Krisen- Kommunikationshilfen

· Kritik- und Toleranzfähigkeit

· Unterstützung bei der Aneignung der grundlegenden Kulturtechniken Schreiben, Rechnen, Lesen und der Umgang mit dem PC u. entsprechenden Lernprogrammen

· Reflexion der pädagogischen Arbeit, Begleitung im Hilfeplangesprächen

· Unterstützung in Krisen- u. Krankheitszeiten in Übereinstimmung mit der Mutterrolle
5.1.3  Vermittlung von elterlichen Kompetenzen

· Einbeziehung und Beratung des Partners/Kindesvaters in die Versorgung, Pflege und Erziehung des Kindes

· Förderung individueller Stärken der Schwangeren und Mutter

· Beratung bei der Findung einer realitätsgerechten Selbsteinschätzung

· Hilfestellung bei der Rollenfindung als junge Frau und Mutter

· Schwangerschaftsvorsorge und Geburtsvorbereitung 
· Auf Wunsch Begleitung bei der Entbindung

· Anleitung der Mutter zur Wahrnehmung der Bedürfnisse des Kindes

· Aufbau von Bindungs- und Beziehungsverhalten zum Kind

· Kinderbetreuung während Schul- Ausbildungszeiten u. Berufstätigkeit durch unsere Kinderpflegerin

· Beratung und Begleitung bei Adoption und Inpflegegabe

5.2 Kindbezogene Leistungen

· Immer wieder die Klärung der Bedürfnisse der Mutter / des Vaters und die des Kindes

· Anleitung bei der Säuglings- und Kinderpflege

· Anleitung bei der Säuglings- und Kinderernährung

· Angeleitete Spielstunden

· Soziale Integration und Förderung durch Babyturnen, -schwimmen, -spielstunden, -massagen und Kindergarten. Altersgemäße Förderung. Die eventuell entstehenden Kindergartenkosten werden gesondert abgerechnet (siehe 5.8). 
· Kinderbetreuung zur Entlastung der Mutter bei Überforderungssituationen

· Regelmäßige Nutzung der kinderfreien Tage. Nähe- Distanzbewusstsein entwickeln

· Gesundheitliche Betreuung der Säuglinge und Kleinkinder z.B. Begleitung zur Vorsorgeuntersuchung, Begleitung ins Krankenhaus.  Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Kinderzentrum im Pelzerhaken

· Begleitung  und Unterstützung bei Krankengymnastik, Frühförderung usw.

· Stärkung der Sensibilität der Mutter für die körperliche, psychische und geistige Entwicklung des Kindes

5.3 Vorbereitung und Trennung von Mutter und Kind

· Beratende Gespräche mit den beteiligten Pflegekinderdiensten

· Unterstützung und intensive pädagogische Betreuung während des Loslösungsprozesses in der Trennungsphase

· Gestaltung der Offiziellen Verabschiedung des Kindes von der Mutter

· Begleitung und Unterstützung des Kindes während der anschließenden Trauerphase

· Gestaltung und Begleitung der Kontaktanbahnung zwischen Kind und zukünftigen Pflegeeltern

· Beratung von zukünftigen Pflegeeltern

· Begleitung und Betreuung während der Besuchskontakte zwischen leiblicher Mutter/Kind/Pflegeltern in unserem Haus oder im Jugendamt

5.4 Mittelbare-, fachdienstliche Leistungen

· Erkennen und beschreiben von alters- und entwicklungsgemäßen Aufgaben, Risiken und Ressourcen der einzelnen jungen Mutter und des Kindes

· Zeit- und zielgerichtete Planung, Verwirklichung und Überprüfung von entwicklungsförderlichen Teilzielen nach Maßgabe des Hilfe- und Erziehungsplanes

· Individuelle Vorbereitung und Reflexion der pädagogischen Arbeit

· Tägliche Leistungsdokumentation, insbesondere Logbuch, Übergabe und turnusmäßige Berichterstattung nach innen und vereinbarungsgemäß nach außen

· Gespräche mit Eltern, Lehrern, Fachkräften des Jugendamtes, Therapeuten, Kinderärzten u.a. nach Bedarf und Maßgabe

· Aufarbeitung sozialer Konflikte bei den jungen Müttern oder schon älteren Kindern

· Krisenintervention, evtl. Begleitung in die Klinik

· Mitwirkung bei der Pflege einer reflektierten und wirksamen pädagogischen (Zusammen-)Arbeit in der Einrichtung

· Entsprechende Fahrdienste, um genannte Leistungen erbringen zu können.

5.5 Darstellung der Mitwirkung am Hilfeplanverfahren

· Einen aktuellen Entwicklungsbericht erhält das zuständige Jugendamt, vor einem vereinbarten Hilfeplangespräch, zur besseren Vorbereitung.

· An den Hilfeplangesprächen nehmen seitens der Einrichtung in der Regel die Hausleiterin und die Bezugsbetreuerin der jungen Mutter teil.

· Im Mittelpunkt des Hilfeplangespräches steht die junge Mutter, das Kind, evtl. der Partner und die Ursprungsfamilie.

· Die Einrichtung führt über Mutter und Kind regelmäßige Fallbesprechungen im Team durch.

· Bei Hilfeplangesprächen, deren zentrales Thema die Beendigung der Hilfeform oder die Inpflegegabe eines Kindes ist, nimmt auf jeden Fall die Hausleiterin teil.

5.6 Zeitlicher Rahmen

· Der zeitliche Rahmen der Hilfe geht in der Regel von einer Förderungsdauer von mindestens sechs Monaten im stationären Bereich aus.

· Verbindliche Aussagen über die definitive Beendigung des Heimaufenthalts werden bei der Aufnahme nicht getroffen.

· Eine mögliche Beendigung der Hilfsmaßnahme wird in den Hilfeplangesprächen regelmäßig thematisiert und überprüft.

· Ergebnisse aus den Einzelgesprächen und den Fachdienstbesprechungen fließen unmittelbar in die habjährige Erziehungsplanung, aus der Sicht der Einrichtung, ein. Festgehalten werden sie in den Entwicklungsberichten für den zuständigen Kostenträger. Diese Berichte sind Grundlage für die Hilfeplangespräche, die ca. alle sechs Monate stattfinden. Im Hilfeplangespräch wird im Beisein aller Beteiligten die Erziehungsplanung endgültig schriftlich fixiert.

5.7 Gestaltung des Ablösungsprozesses, bzw. die Vorbereitung der Familie auf die Beendigung der Hilfe

· Unterstützung und Begleitung bei Wohnungssuche und Umzugsorganisation

· Beratung und Unterstützung im Hinblick auf die veränderte Lebens- und Wohnform

· Klärung der finanziellen Situation von Mutter und Kind nach dem Auszug

· Vermittlung in weitere Beratung und Betreuung (falls erforderlich)

· Rechtzeitiger und angemessener Rückzug der Bezugsbetreuerin aus den Verantwortungsbereichen als Vorbereitung auf den  Auszug

· Begleitung der bleibenden Mütter und Kinder durch die anfängliche Zeit der Veränderung

5.8 Sonderleistungen

Über die Regelleistungen hinaus können Zusatzleistungen vereinbart werden. Zusatzleistungen sind individuelle zusätzliche im Hilfeplan vereinbarte Hilfeleistungen nach dem spezifischen Bedarf von Müttern und deren Kindern. Individuelle Zusatzleistungen sind von den Leistungen, die für alle Mütter und deren Kindern in dem Angebot regelhaft erbracht werden, abzugrenzen. Die Abrechnung der Kosten erfolgt gesondert nach Entgelten. Sonderleistungen sind z.B.

· Diagnostische und therapeutische Leistungen, die nicht von den Krankenkassen übernommen werden

· Kosten für Tagesstätte und Kindergarten

· Restkosten für Zahnersatz

· Stationäre Klinikaufenthalte

· Verselbständigungshilfen vor Beendigung der Maßnahme (Maklercourtage, Mietsicherheit)

· Ambulante Betreuung der Mutter nach Beendigung des vollstationären Aufenthaltes im Mutter/Vater-Kind Haus in Rahmen der Nachsorge nach § 19 SGB VIII für einen  im Vorfeld vereinbarten Zeitraum. (wird über Fachleistungsstunden abgerechnet). 

· Kosten für Nachhilfeangebote

· Erhöhter Bekleidungsbedarf

· Ferienaufenthalte

· Heimfahrten usw.

§6 
Qualität der Leistungen

Qualität ist der Grad der Übereinstimmung der erbrachten Leistungen mit den in § 4 dieser Vereinbarung beschriebenen Zielen. Die Betreuung erfolgt auf der Grundlage einer Hilfeplanung. Diese wird regelmäßig mit den an der Hilfeplanung Beteiligten fortgeschrieben und aktualisiert und an den individuellen Hilfebedarf des zu Leistungsberechtigten angepasst. Angehörige und andere Bezugspersonen werden, soweit möglich, in die Betreuung mit einbezogen.

Die Qualität der Leistung gliedert sich in:

1. Strukturqualität

2. Prozessqualität

3. Ergebnisqualität

6.1 Strukturqualität

Muter / Vater-Kind-Haus gehört zu dem Bereich CJD Eutin des CJD Eckernförde. 
Das Mutter/Vater-Kind-Haus liegt zentral in Bad Malente, Godenbergstr. 10, Durch den Bahnhof haben die Bewohnerinnen eine gute Anbindung nach Lübeck, Kiel und Hamburg. Bad Malente liegt zwischen zwei Seen in wunderschöner Umgebung mit einem hohen Freizeit- und Kulturangebot. Das räumliche Angebot besteht aus drei Reihenhäusern und somit drei Wohneinheiten. Jeder Mutter stehen zwei voll möblierte Zimmer mit Balkon oder Terrasse zur Verfügung. Je drei Frauen teilen sich Aufenthaltsraum und Küche. In zwei Bereichen teilen sich zwei Frauen ein Badezimmer. In der dritten Wohneinheit befinden sich zwei in sich abgeschlossene ebenfalls voll möblierte stationäre Trainingswohnungen. Zusätzliche Aufenthaltsräume, Fitnessraum, ein großes Kinderspielzimmer und ein großer Garten mit Möbeln  und Spielsplatz stehen zur Verfügung. Ziel ist ein räumliches und pädagogisches Durchschreiten der Wohneinheiten, um nach der stationären Trainingswohnung den Auszug in eine eigene Wohnung zu erleichtern. Es stehen zwei Büros und ein Besprechungszimmer zur Verfügung; Ebenfalls Waschküche und Trockenräume. 

Für Leitung und für die Betreuung unserer Klienten steht entsprechend qualifiziertes Personal zur Verfügung. Die Personalausstattung, Zahl, Funktion und Qualifikation des Personals ergibt sich aus dem anliegenden Personalplan. Alle Mitarbeiterinnen sind als Ersthelferinnen ausgebildet und werden regelmäßig in Erster Hilfe am Kind geschult. Die Mitarbeiterinnen arbeiten im Schichtdienst und stellen gemeinsam die Betreuung der Frauen und Kinder von 8.00 bis 21.00 Uhr sicher. Ab 21.00 Uhr bis 8.00 Uhr übernehmen Nachwachen die Betreuung, mit einer Pädagogin vom Tagesdienst in Rufbereitschaft.

Der Wochenenddienst wird von den verschiedenen Mitarbeiterinnen im Wechsel geleistet. Neue Mitarbeiter werden im Rahmen ihrer Probezeit umfassend in ihre Aufgabenbereiche eingewiesen. Hospitationen der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Bestandteile des Einarbeitungs-Programms. 

Das CJD Eckernförde ist Mitglied des Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein und als solches engagiert in der Mitarbeit in den verschiedensten Gremien und Fachausschüssen des Werkes. Auf Trägerebene ist das CJD Eckernförde darüber hinaus eingebunden in verschiedene Arbeitsgruppen, in denen allgemeine und spezielle Themen der Jugendhilfe und Sozialarbeit behandelt werden. 

Externe Supervisionen, in- und externe Fort- und Weiterbildung der MitarbeiterInnen und deren Weiterqualifizierung sind sowohl einrichtungsintern als auch trägerübergreifend geregelt.

6.2 Prozessqualität

6.2.1 Hilfeplanverfahren

Mindestens zweimal jährlich werden Hilfeplangespräche durchgeführt. Auf Wunsch werden die Gespräche im Wechsel im Mutter-Kind-Haus und in dem zuständigen Jugendamt geführt.

6.2.2 Vor- und Nachbereitung

Es finden regelmäßige zentrale Besprechungen im Team- Einzel- und Supervisionsgesprächen über die Förder-, Erziehungs- und Therapieplanung der Mutter und ihrem Kind statt. Alle Ergebnisse aus Sicht der Einrichtung fließen unmittelbar in die halbjährige Hilfeplanung zu Beginn und zum Abschluss der Hilfe mit ein. 

6.2.3 Fachliche und organisatorische Besprechungen

Es finden tägliche Besprechungen zu Dienstbeginn und zur Dienstübergabe, besonders der Nachtwachen statt. Ein Dienstübergabebuch hält alle Mitarbeiterinnen über wichtigste Informationen auf dem Laufenden. Wöchentliche Teamsitzungen und Einzelfallbesprechungen tragen zur Qualität der Hilfen bei. Es gibt einen internen Arbeitskreis für Öffentlichkeitsarbeit und  Qualitätszirkel zu bestimmten fachlichen Themen.
6.2.4 Prozessorientierte Dokumentation

Alle Einzelfallbesprechungen, Teambesprechungen, Fallbesprechungen, Hilfeplanungen und Beratungsgespräche werden dokumentiert in Protokollen und Aktennotizen.

6.2.5 Kooperation mit anderen Institutionen

Zu den zuständigen Jugendämtern werden intensive Kontakte gepflegt.      Ebenso zu den behandelnden Ärzten, Psychiatern, Psychotherapeuten, Krankenhäusern, Psychosomatischen Kliniken und Kinderzentren. Wir stehen in Kontakt zu Schulen, Ausbildungsstätten und Förderlehrgängen, sowie zum örtlichen Arbeits- und Gesundheitsamt. Bei Bedarf führen wir Elterngespräche in den Ursprungsfamilien durch. Wir kennen die Wohn- und Schlafverhältnisse in fremder Umgebung, bevor Mutter und Kind sich dort aufhalten. (In Absprache mit dem Jugendamt)
6.2.6 Fortbildung und Selbstevaluation

Jede Mitarbeiterin besucht in der Regel externe Veranstaltungen in der örtlichen psychosomatischen Klinik und regelmäßig interne Fortbildungsveranstaltlungen (z.B. sexueller Missbrauch, Bindungstheorien, Borderline -Persönlichkeit usw.) Arbeitskreise zu Fachtagungen werden besucht.

Es findet monatliche Supervision statt. Bei Bedarf häufiger. Längerfristige Fort- und Weiterbildungen werden im Rahmen von Personalentwicklungsgesprächen besprochen.

6.3. Ergebnisqualität

Ein wesentliches Element unserer Leistungen im Angebot „Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder“ ist die Sicherung der Ergebnisqualität. Als Ergebnisqualität verstehen wir den Zielerreichungsgrad der gesamten Leistungserbringung.
Die Primärziele, die direkt auf den Klienten bezogen sind, sind niedergelegt im Hilfeplan. Der Hilfeplan unterliegt einer permanenten Kontrolle. Die dort dokumentierten Ziele und Maßnahmen werden im Rahmen unseres – auch supervisorisch begleiteten Besprechungswesens – dahingehend beurteilt, ob sie noch dem aktuellen Stand der Entwicklung des Klienten angemessen sind. Ggf. wird bei Abweichungen eine Korrektur der Ziele und Maßnahmen vorgenommen. 

§7
Inkrafttreten und Laufzeit der Vereinbarung

(1) Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. 

(2) Sie kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden. Nach Kündigung gilt sie für längstens ein Jahr bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung fort.

(3) Bei Wegfall der Geschäftsgrundlagen besteht für beide Parteien ein außerordentliches Kündigungsrecht.

(4) Bei Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen und/oder des Landesrahmenvertrages, die in das Leistungsgefüge dieser Vereinbarung nicht nur unerheblich eingreifen, sind die Vertragspartner verpflichtet, unverzüglich über eine angemessene Anpassung der Vereinbarung in Verhandlungen einzutreten. Wenn nach einem Jahr kein einvernehmliches Ergebnis erzielt wurde, ist ein außerordentliches Kündigungsrecht vereinbart.

Eutin, den





Eckernförde, den

Kreis Ostholstein, 




CJD Eckernförde

Der Landrat
Fachdienst 
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